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Vorwort

„Eigentlich würde ich gern wieder vier Auszubildende für verschiedene 
technische Berufe einstellen. Aber wir haben so wenig fundierte Bewerbun-
gen bekommen, dass grad mal zwei Azubis im August ihre Ausbildung bei 
uns beginnen werden!“
„An manchen Tagen wissen wir nicht, wie wir den Dienstplan in unserem 
Altenheim abdecken können. Selbst mit Einbeziehung von Personaldienst-
leistern gelingt das manchmal nicht – und ist sehr kostenintensiv. Aber auf 
unsere Stellenanzeigen haben wir praktisch Null Resonanz!“
„Ich komme in meinem Gastronomiebetrieb fast nicht mehr dazu, die Rech-
nungen zu schreiben, denn viele Dienste muss ich selbst abdecken, da wir 
kein Personal mehr haben. Durch die Corona-Pandemie sind sehr viele Kräf-
te abgewandert und neues Personal zu finden, scheint fast unmöglich zu 
sein!“

Diese Liste an Erfahrungen zu Personalengpässen könnte noch beliebig fort-
gesetzt werden. Gerade in der Pflege und im Gesundheitswesen zeichnete 
sich schon seit Jahren eine eklatante Lücke in der Personalversorgung ab. 
Aber längst ist nicht mehr nur diese Branche betroffen.

Das Kolpingwerk stellt sich als katholischer Sozialverband vielerlei Heraus-
forderungen in Kirche und Gesellschaft und übernimmt Verantwortung in 
den unterschiedlichsten Feldern. Eingebunden in das Kolpingwerk Deutsch-
land und das Internationale Kolpingwerk sind Globalisierung und Verant-
wortung für die Eine Welt Maxime unseres Handelns. Dabei ist eine Bil-
dungsarbeit mit einem ganzheitlichen Ansatz Grundlage unseres Handelns.

Auf diesem Hintergrund hat sich der Diözesanfachausschuss Arbeit und So-
ziales mit der Problematik des Fachkräftemangels und der Möglichkeit der 
Gewinnung von Fachkräften im Ausland befasst. Das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz in seiner Fassung vom 01.03.2020 gibt dafür die gesetzliche 
Grundlage. Dieses Grundlagenpapier setzt sich mit dem Gesetz, den Anfor-
derungen des Fachkräftemangels und den Chancen der Gewinnung auslän-
discher Fachkräfte und deren Integration auseinander.
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1.

„Ein besonderer Mann, ein überzeugter 
Christ und ein großer Deutscher.“, sagte 
der ehemalige Bundespräsident Joachim 
Gauck am 2. Februar 2013 bei den Kölner 
Gesprächen über Adolph Kolping. Adolph 
Kolping gilt als der Sozialreformer des 19. 
Jahrhunderts. Er ist aber auch ein erfolg-
reicher katholischer Publizist und ein 
volksnaher Seelsorger gewesen. Nach ei-
ner Schuhmacherlehre und 10 Jahren Ar-
beit in diesem Beruf entscheidet er sich 
erst mit 23 Jahren für den Besuch des 
Gymnasiums und des theologischen Studi-

ums, um schließlich Priester zu werden.

Kolping hat in seiner Familie, im Beruf und 
im Studium das einfache und entbeh-
rungsrei-che Leben kennengelernt. Maß-
geblich geprägt haben ihn aber wohl die 
Erfahrungen, die er in seiner Zeit als Ka-
plan in Elberfeld gemacht hat, wo er Prä-
ses des von Georg Breuer gegründeten 
Gesellenvereins wird. Hier erkennt er 
schnell, dass der Zusammenschluss der 
Gesellen als Gleichgesinnte, eine Chance 
beinhaltet zur Bewältigung persönlicher 
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1.1. Sorge Adolph Kolpings um die Handwerker in seiner Zeit

1. Zuzug ausländischer Fachkräfte in der Tradition 
Adolph Kolpings und gesellschaftlicher Auftrag des 
Kolpingwerkes und seiner Bildungswerke



Nöte und sozialer Probleme. In der Wei-
terentwicklung dieser Idee und der Grün-
dung weiterer Gesellenvereine findet er 
seine wahre Berufung und Erfüllung bis zu 
seinem Tod.

Die Handwerksgesellen, die häufig in pre-
kären Lebensumständen lebten und oft 
der Gunst des Handwerksmeisters ausge-
liefert waren, erlebten durch die Gesellen-
vereine eine Gemeinschaft, in der sie sich 
geborgen fühlen konnten. Ein Herzensan-
liegen von Kolping aber war die Bildung 
der Gesellen. Dabei konzentriert er sich 

nicht nur auf eine Allgemeinbildung, son-
dern ergänzt diese mit berufsbezogenen 
und religiösen Bildungsangeboten. Dieser 
Ansatz der ganzheitlichen Bildungsarbeit 
prägt den Verband bis zum heutigen Tag. 
„Sozialer Wandel durch Veränderung des 
Menschen – so lässt sich Kolpings Anlie-
gen zusammenfassend kennzeichnen.“

4 GRUNDL AGENPAPIER  FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESET Z

Ein Blick in das Leitbild des Kolping-Bil-
dungswerkes Paderborn gGmbH gibt ei-
nen Einblick in die Gründe für das Handeln 
und den Auftrag:
„Unsere Arbeit orientiert sich am Vorbild 
von Adolph Kolping, am christlichen Men-
schen- und Weltbild und an der christ-
lichen Gesellschaftslehre. Dabei sind für 
uns folgende Parameter entscheidend:

• Personalität – der Mensch ist Mitte 
und Ziel allen Handelns

• Subsidiarität – die Gemeinschaft hilft 
bei der Erfüllung der Aufgaben, die 
die Kräfte des Einzelnen übersteigen

• Solidarität – bei allem Handeln sind 
die Bedürfnisse der schwächsten 
Glieder der Gesellschaft zu berück-
sichtigen

• Gemeinwohl – der Nutzen für die ge-

samte Gesellschaft hat bei Entschei-
dungen Vorrang vor der Befriedigung 
von Einzelinteressen

• Nachhaltigkeit – die Verantwortung 
für die kommenden Generationen er-
fordert einen gewissenhaften Um-
gang mit den Lebensgrundlagen die-
ser Welt.

Aus dem Leitbild des Kolping-Bildungs-
werkes Paderborn gGmbH: „Im Mittel-
punkt unseres Tuns steht der Mensch.“ 
Der Mensch mit seiner Würde, seinen 
Stärken und Schwächen, seinen Fähigkei-
ten – das ist der Anspruch, auf dem unser 
Handeln ausgerichtet ist. Es geht nicht um 
Profitorientierung, um Machtausübung, 
um Vorteile auf Kosten anderer – es geht 
um den Menschen mit seiner individu-

1.2. Gesellschaftlicher Auftrag des Kolpingwerkes und seiner 
Bildungswerke
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ellen Chance und Herausforderung, das 
Leben für sich und für die, für die er Ver-
antwortung trägt – sei es in der Familie, im 
Freundeskreis, am Arbeitsplatz - eigenver-
antwortlich gestalten zu können. Nur dort, 
wo Hilfe und Unterstützung notwendig, 
und (um die Not abzuwenden) wichtig ist, 
wird sie angeboten und gegeben (werden 
müssen). 
Aus dem Leitbild des Kolpingwerkes 
Deutschland, Ziff. 74: „KOLPING misst ei-
ner menschenwürdigen Gestaltung der 
Arbeitswelt eine besondere Bedeutung 
bei. Entwicklungen wie Globalisierung 
oder die Möglichkeiten der Informations- 
und Kommunikationsgesellschaft müssen 
sich hieran messen lassen.“ Globalisierung 
und zunehmende Mobilität bieten den 
Menschen neue Möglichkeiten, in einem 
anderen Land oder gar Kontinent unter 
bestimmten Bedingungen und Vorausset-
zungen einen Arbeitsplatz zu finden. Hier-
für will das Fachkräfteeinwanderungsge-
setz den Rahmen schaffen.
Wer nun durch diese Möglichkeiten einen 
Arbeitsplatz „in der Fremde“ findet, wird 
darüber hinaus auch einen Platz in der Ge-

sellschaft suchen. Um in einem fremden 
Land anzukommen und hier quasi eine 
neue „Heimat“ zu finden, bedarf es der 
Hilfe und Unterstützung in dieser fremden, 
unbekannten Welt mit anderen gesell-
schaftlichen Regeln, Werten, Umgangs-
formen, Kulturen oder auch Orten der Be-
gegnung. 
„KOLPING setzt sich für die Integration 
fremder Menschen in unsere Gesellschaft 
ein unter Wahrung der wechselseitigen 
Rechte und Pflichten“. (Ziff. 88, Leitbild 
des Kolpingwerkes Deutschland)
In der Tradition des Kolpingwerkes, in der 
die Gesellen auf Wanderschaft gegangen 
sind, gab und gibt es für diese Wander-
schaft viele Freiheiten – aber auch Regeln, 
diese Wanderschaft zu gestalten. Dazu ge-
hört beispielsweise, dass sie sich in dieser 
Zeit dem Heimatort nur bis 50 km nähern 
dürfen oder die Wanderschaft genau drei 
Jahre und einen Tag dauert. Aber auch für 
das Eingewöhnen oder Kennenlernen die-
ser neuen Situation gibt es Regeln: So holt 
ein erfahrener Geselle den neuen Wander-
gesellen von zu Hause ab. In den ersten 
Wochen oder auch Monaten sind sie zu-
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nächst gemeinsam unterwegs, bis der 
„neue“ Geselle sich in die Wanderschaft 
eingelebt und gelernt hat, wie die Regeln 
„da draußen“ sind. Dieses Regelwerk gibt 
ihm Sicherheit.
In der pädagogischen Arbeit hat sich die 
Haltung entwickelt, die Menschen dort 
abzuholen, wo sie stehen bzw. sind. Das 
Bild des abholenden, erfahrenen Gesellen 
entspricht genau diesem Ansatz: Sich ge-
meinsam auf den Weg zu machen, eine 
Beziehung aufzubauen, das zu geben, was 
gebraucht wird, aber nicht mehr – und 
dann loslassen, um so zu ermöglichen, 
dass der andere dann seinen eigenen Weg 
gehen kann.
Wenn heute von einem gesellschaftlichen 
Auftrag des Kolpingwerkes oder der Kol-

ping-Bildungswerke gesprochen wird, trifft 
dieses Abholen, diese Begleitung zu. Diese 
Unterstützung, bei der es um den Men-
schen geht, der seinen Platz in einer für 
ihn fremden Welt finden möchte oder 
auch muss, bedarf personaler Bezie-
hungen, um menschenwürdig diesen Weg 
gehen und letztlich ankommen zu können.
„Fragt nicht, was sie wollen – gebt ihnen, 
was sie brauchen.“, so eine Haltung Adolph 
Kolpings. Je besser und erfolgreicher diese 
Begleitung gelingt, umso erfolgreicher und 
nachhaltiger wird ein solches Fachkräfte-
einwanderungsgesetz sein.
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2.

Als Fachkräftemangel bezeichnet man in 
der Regel den Zustand einer Volkswirt-
schaft, in dem eine bedeutende Anzahl 
von Arbeitsplätzen durch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit bestimmten 
Fähigkeiten nicht besetzt werden kann, 
weil auf dem Arbeitsmarkt keine ausrei-
chende Anzahl entsprechend qualifizierter 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. 

Betrachtet man die aktuelle Arbeitsmarkt-
lage in Deutschland, so kann nach dieser 
Definition weder von einem allgemeinen 
Arbeitskräftemangel noch von einem um-
fassenden Fachkräftemangel gesprochen 
werden. Im vierten Quartal 2020 waren in 
Deutschland rund 1,2 Millionen offene 
Stellen zu besetzen. Demgegenüber stan-

den rund 4,6 Millionen Menschen, die im 
Jahresdurchschnitt 2020 entweder als ar-
beitslos gezählt wurden, oder beispiels-
weise aufgrund einer kurzfristigen Erkran-
kung bzw. Teilnahme an einer 
Weiterbildungsmaßnahme als arbeitsu-
chend, aber nicht als arbeitslos galten. 
Diese Ergebnisse sind deutlich von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
den deutschen Arbeitsmarkt beeinflusst. 

Obwohl es rein rechnerisch (Verhältnis 
Stellenangebote zu Arbeitslosen) weder 
im Jahr 2020 (noch in den Vorjahren) ei-
nen umfassenden Fachkräftemangel gibt, 
so sieht die Wirklichkeit anders aus, und 
es kann zweifellos in einigen Regionen 
und Berufsfeldern eine deutliche Knapp-

2.1. Fachkräftemangel und demographischer Wandel

2. Fachliche Hintergründe



heit an verfügbaren Fachkräften beobach-
tet werden (Quelle BA Fachkräfte Engpas-
sanalyse 2020).

Am häufigsten fehlen Fachkräfte mit einer 
qualifizierten Berufsausbildung in den fol-
genden Bereichen:

• Pflege
• Medizin
• Handwerk
• Technische Berufe.

Aber auch Arbeitskräfte mit einem hö-
heren Fortbildungs- oder Studienab-
schluss werden dringend gesucht. Allen 
voran in Gesundheits- und MINT-Berufen. 
(MINT = Mathematik-, Ingenieur-, Natur-
wissenschaften und Technik)

Laut Erhebungen des Instituts der Deut-
schen Wirtschaft in Köln (IW) sind schon 
heute zwei von drei Arbeitsplätzen, die 
eine entsprechende Berufsausbildung 
oder ein Studium voraussetzen, schwer 
oder gar nicht zu besetzen. Tendenz wei-
ter steigend. So kommt das Basler For-
schungsinstitut Prognos zu dem Schluss, 
dass allein in Deutschland bis zum Jahr 
2030 insgesamt drei Millionen Fachkräfte 
fehlen könnten, falls von Wirtschaft und 
Politik nicht gegengesteuert wird. Für das 
Jahr 2040 gehen die Forscher sogar von 
einem Mangel von 3,3 Millionen Fachkräf-
ten aus. Dabei ist der Fachkräftemangel in 
Deutschland laut IW-Untersuchungen re-
gional sehr unterschiedlich ausgeprägt. 
Vor allem in ländlichen und struktur-
schwachen Regionen mangelt es an Nach-
wuchskräften. Er könnte damit über die 

Zukunft ganzer Regionen entscheiden.

Die Folgen des voranschreitenden Fach-
kräftemangels könnten beträchtlich für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
sein. Denn das Fehlen qualifizierter Ar-
beitskräfte wird die Wertschöpfung und 
das künftige Wirtschaftswachstum erheb-
lich ausbremsen. Die wichtigste Ressource 
der Wirtschaft sind nun mal Menschen – 
also die Arbeitskräfte. Fehlen sie, wird es 
zunächst heikel für Unternehmen, die ihre 
Dienstleistungen irgendwann nicht mehr 
erbringen können, und damit letztlich be-
drohlich für die ganze Volkswirtschaft.

Die Probleme sind aber noch vielschich-
tiger: Offen ist zum Beispiel auch die Fra-
ge, wie der immer größer werdende Pfle-
gebedarf einer immer älter werdenden 
Gesellschaft abgedeckt werden kann, 
wenn es ausgerechnet im Pflege- und Ge-
sundheitssektor an helfenden Händen 
fehlt.

Als Ursachen für den spürbaren Fachkräf-
temangel führen Forscher verschiedene 
Gründe an. Einer der Hauptfaktoren ist 
zum Beispiel die zunehmende Überalte-
rung der deutschen Gesellschaft. Auf-
grund der abnehmenden Geburtenraten 
in den letzten Jahrzehnten stehen dem 
Arbeitsmarkt immer weniger Fachkräfte 
zur Verfügung. Auch wenn Demographen 
nicht mehr mit einem weiterhin so starken 
Schrumpfen der Bevölkerung rechnen, 
wird die Zahl der Menschen im arbeitsfä-
higen Alter weiter kräftig sinken – um gut 
zehn Prozent bis zum Jahr 2040.
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Eine weitere Ursache für den Fachkräfte-
mangel in Deutschland verorten Forscher 
in der zunehmenden Digitalisierung in fast 
allen Wirtschaftsbereichen, die dazu füh-
ren wird, dass viele Berufe nach und nach 
an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig ent-
stehen neue Verantwortungsbereiche, die 
ein viel komplexeres Fachwissen voraus-
setzen. Doch insbesondere die Verfügbar-
keit hochqualifizierter Menschen nimmt 
kontinuierlich ab.
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Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist 
seit 1. März 2020 in Kraft. Ziel ist es, die 
Gewinnung von qualifizierten Fachkräften 
aus Drittstaaten entsprechend dem Be-
darf der Wirtschaft zu erleichtern. Daher 
wurden insbesondere die Vorausset-
zungen zur Erteilung einer Aufenthaltser-
laubnis angepasst. Die meisten 
Änderungen finden sich entsprechend im 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) wieder. Die-
ses regelt die Vergaben von Aufenthaltsti-
teln für verschiedene Zwecke wie Arbeit, 
Arbeitssuche, Ausbildung, Ausbildungs-
suche oder Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen.

Was ändert sich durch dieses Fachkräfte-
einwanderungsgesetz?

Öffnung des Arbeitsmarktes 
Fachkräfte mit Berufsausbildung oder aka-
demischer Ausbildung können eine Be-
schäftigung ausüben, zu der sie ihre Quali-

fikation befähigt (§§ 18 bis 18b AufenthG). 
Das bedeutet auch, dass eine Beschäfti-
gung in verwandten Berufen ermöglicht 
wird. Darüber hinaus können Fachkräfte 
mit akademischer Ausbildung nicht nur 
Beschäftigungen ausüben, die einen 
Hochschulabschluss voraussetzen. Sie 
können auch in anderen qualifizierten Be-
rufen beschäftigt werden, die im fach-
lichen Kontext zur Qualifikation stehen 
und für die grundsätzlich eine berufliche, 
nicht-akademische Ausbildung vorausge-
setzt wird. Mit einem konkreten Arbeits-
platzangebot und der Anerkennung ihrer 
Qualifikation haben Fachkräfte mit beruf-
licher Ausbildung aus Drittstaaten nun 
Zugang zu allen Berufen, für die sie ihre 
Qualifikation befähigt. Sie sind nicht mehr 
auf bestimmte Engpassberufe beschränkt. 
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll der 
Beschäftigung ohne Vorrangprüfung zu-
stimmen (§ 39 AufenthG).

2.2. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
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Erleichterung bei der Arbeitssuche
Um die Stellenbesetzung zu erleichtern, 
können Menschen mit Berufsausbildung 
für sechs Monate einen Aufenthalt zur Ar-
beitsplatzsuche erhalten. Voraussetzung 
ist, dass die Fachkraft eine anerkannte 
Qualifikation, die notwendigen Deutsch-
kenntnisse (In der Regel werden dabei 
Deutschkennnisse gefordert, die minde-
stens auf dem Niveau B1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen liegen.) und einen gesicherten 
Lebensunterhalt aufweist. Während der 
Suche kann eine Probearbeit bis zu zehn 
Wochenstunden in dem späteren Beruf 
ausgeübt werden. Praktika bei einem spe-
ziellen Arbeitgeber sind möglich. Für Fach-
kräfte mit akademischer Ausbildung gilt 
dies auch. 

Bessere Perspektiven für Fachkräfte
Menschen, die als Fachkräfte zu uns kom-
men, sollen Teil unserer Gesellschaft wer-
den. Dazu gehört auch, dass sie eine si-
chere Perspektive für ihre Zukunft in 
Deutschland haben. Fachkräfte, die einen 
deutschen Hochschulabschluss oder eine 
deutsche Berufsausbildung haben, können 
künftig nach zwei Jahren Beschäftigung 
eine Niederlassungserlaubnis bekommen 
und Fachkräfte mit ausländischem Ab-
schluss nach vier Jahren.

Zentrale Ansprechpartner für Fachkräfte 
und Unternehmen
Die Bundesregierung baut ihr Informati-
onsportal „Make it in Germany“ zur zen-
tralen Anlaufstelle für interessierte Fach-

kräfte und Unternehmen aus. Dort sollen 
alle relevanten Informationen gebündelt 
werden. 

Visum- und Anerkennungsverfahren be-
schleunigen
Zur Effizienzsteigerung sind zentrale Ser-
vicestellen zur Berufsanerkennung geplant 
und ein beschleunigtes Fachkräfteverfah-
ren, mit klaren, kurzen Fristen für alle Be-
hörden. Zusätzliches Personal in den Visa-
stellen und der Aufbau einer zentralen 
Arbeitseinheit zur Unterstützung der Vi-
sumbearbeitung sind genauso wichtig, wie 
die Steigerung der Digitalisierung im Visu-
mantragsverfahren. 

Angebote für Qualifizierung und Sprache
Eine Voraussetzung für den Erfolg des Ge-
setzes ist die Anerkennung der auslän-
dischen Berufsqualifikation. Menschen aus 
Nicht-EU-Ländern haben manchmal eine 
nur teilweise gleichwertige Qualifikation. 
Durch die angebotene Anpassungsqualifi-
zierung können sie die Anerkennung erhal-
ten. Die Arbeitgeber leisten einen Beitrag, 
indem sie im eigenen Betrieb Qualifizie-
rungsmaßnahmen durchführen, unter-
stützt durch die Förderungsmaßnahmen 
des Bundes. 
Die Bundesregierung verbessert die Rah-
menbedingungen zum Spracherwerb im 
Herkunftsland in Zusammenarbeit mit 
dem Goethe-Institut. In den Betrieben 
werden die Beschäftigten freigestellt. Die 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im 
Rahmen der Partnerschulinitiative PASCH 
Schulen „Partner der Zukunft“ wird ausge-
baut für ein Studium, eine berufliche Aus- 
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und Fortbildung oder die Ausübung einer 
beruflichen Tätigkeit. 

Voraussetzungen für den Zuzug auslän-
discher Fachkräfte, die im Fachkräfteein-
wanderungsgesetz geregelt sind

• Die Fachkraft muss eine für Deutsch-
land anerkannte Qualifikation vorwei-
sen

• gute nachgewiesene Deutschkennt-
nisse im mindestens Sprach-Ni-
veau-B1

• Fachkräfte müssen ihren Lebensun-
terhalt während der Jobsuche selbst 
bestreiten

• mit einem Sperrkonto ist der Lebens-
unterhalt während der Jobsuche 
nachzuweisen

• alle Fachkräfte benötigen eine Kran-
kenversicherung und eine nachweis-
liche Unterkunft

• bei Arbeitsaufnahme muss die volle 
Lebensunterhaltssicherung durch die 
eigene Arbeit gesichert sein

• ein Arbeitsvertrag für eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung mit 
mindestens 35 Wochenarbeitsstun-
den.

• Zu den wesentlichen Neuerungen ge-
hören:

• Ein einheitlicher Fachkräftebegriff, 
der Hochschulabsolventen und Be-
schäftigte mit qualifizerter Berufsbil-
dung umfasst,

• der Verzicht auf eine Vorrangprüfung 

bei anerkannter Qualifikation und Ar-
beitsvertrag,

• der Wegfall der Begrenzung auf Man-
gelberufe bei qualifizierter Berufsaus-
bildung,

• die Möglichkeit für Fachkräfte mit 
qualifizierter Berufsausbildung ent-
sprechend der bestehenden Regelung 
für Hochschulabsolventen für eine 
befristete Zeit zur Arbeitsplatzsuche 
nach Deutschland zu kommen (Vo-
raussetzung: Deutsche Sprachkennt-
nisse und Lebensunterhaltssicherung),

• bei Vorliegen eines geprüften auslän-
dischen Abschlusses verbesserte 
Möglichkeiten zum Aufenthalt für 
Qualifizierungsmaßnahmen im Inland 
mit dem Ziel der Anerkennung von 
beruflichen Qualifikationen, 

• Verfahrensvereinfachungen durch 
eine Bündelung der Zuständigkeiten 
bei zentralen Ausländerbehörden und 
beschleunigte Verfahren für Fachkräf-
te, der Arbeitsmarktzugang für 
IT-Fachkräfte mit ausgeprägter beruf-
spraktischer Erfahrung ohne formalen 
Abschluss.

Am 1. März 2021 hat sich das Inkrafttre-
ten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes 
zum ersten Mal gejährt. Eine erste Bilanz 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
(BMWi) fällt positiv aus:

2.2. Zusammenfassung und Bewertung
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Im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 31. De-
zember 2020 haben die deutschen Aus-
landsvertretungen trotz der Pandemie fast 
30.000 Visa an qualifizierte Fachkräfte und 
Auszubildende aus Drittstaaten erteilt. 
Mehrere Bundesländer haben zentrale 
Ausländerbehörden eingerichtet, die auf 
Fragen der Fachkräfteeinwanderung spezi-
alisiert sind. Bei der Bundesagentur für 
Arbeit wurde eine Zentrale Servicestelle 
Berufsanerkennung für interessierte Fach-
kräfte im Ausland eingerichtet. Vom neuen 
Instrument des beschleunigten Fachkräf-
teverfahrens wird in der Praxis zunehmend 
Gebrauch gemacht.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
und die Anerkennung einer Berufsqualifi-
kation werden weiterhin in eigenständigen 
Verfahren geprüft. Allerdings wurde das 
Verhältnis von Einwanderung und Aner-
kennung auf verschiedenen Ebenen neu 
geregelt. Fachkräfte aus Drittstaaten, die 
in Deutschland einer qualifizierten Be-
schäftigung nachgehen wollen, benötigen 
für die Einreise die Anerkennung ihrer Be-
rufsqualifikation oder – im akademischen, 
nicht reglementierten Bereich – einen als 
vergleichbar anerkannten Hochschulab-
schluss. 

Eine Ausnahme bilden derzeit nur IT-Fach-
kräfte: Sie können mit „ausgeprägten be-
rufs-praktischen Kenntnissen“ auch ohne 
Anerkennung einreisen und in Deutsch-
land ihren Beruf ausüben (§ 19c Auf-
enthG). Hieraus leitet sich die Frage nach 
der Gleichbehandlung bei den Zugangsvo-
raussetzungen zur Verhinderung von Dis-

kriminierung ab. Eine Berufsgruppe wird 
herausgehoben und kann auch ohne Aner-
kennung einreisen. Eine Ungleichbehand-
lung, die aus unserer Sicht aufgehoben 
werden muss. Entscheidendes Kriterium 
für die Einreise sollte deshalb ein Arbeits-
vertrag für eine qualifizierte Tätigkeit sein, 
nicht die Anerkennung der Berufsqualifika-
tion.
Wie bereits erwähnt, soll die Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) der Beschäftigung oh-
ne Vorrangprüfung zustimmen (§ 39 Auf-
enthG). Angesichts der guten 
Arbeitsmarktlage wird die Vorrangprüfung 
für die qualifizierte Beschäftigung aufge-
hoben, sie gilt jedoch weiter für den Zu-
gang zur Berufsausbildung. Damit muss 
nicht mehr vor jeder Einstellung einer 
Fachkraft aus einem Drittstaat festgestellt 
werden, ob ein inländischer oder europä-
ischer Bewerber zur Verfügung steht. Das 
Gesetz enthält zugleich eine Verordnungs-
ermächtigung, wonach bei einer Verände-
rung der Arbeitsmarktsituation die Vor-
rangprüfung sehr schnell wieder 
eingeführt werden kann - beispielsweise in 
bestimmten Berufen oder in bestimmten 
Regionen.

Durch den Wegfall der Vorrangprüfung im 
aktuellen FEG darf es nicht zu einer Ver-
drängung des inländischen Fachkräftepo-
tenzials kommen (Alleine „2,1“ Millionen 
junge Menschen in Deutschland haben 
keinen Berufs- und Schulabschluss. (Be-
rufsbildungsbericht 2019)) Hier muss vor 
allem durch Qualifizierung gegengesteuert 
werden. 
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03

Das Bewusstsein, verantwortliches Leben 
und solidarisches Handeln zu fördern, 
steht im Kolpingwerk in der Tradition 
Adolph Kolpings. Dabei versteht sich der 
Verband als Weg-, Glaubens-, Bildungs- 
und Aktionsgemeinschaft. Schwerpunkte 
des Handelns sind die Arbeit mit und für 
junge Menschen, unser Engagement in 
der Arbeitswelt, das Zusammenwirken mit 
und der Einsatz für Familien und für die 
Eine Welt.

Die Kolpingsfamilien bilden die Basis der 
Verbandsstruktur des Kolpingwerks. Als 
Teil einer weltweiten Gemeinschaft för-
dern sie im Sinne Adolph Kolpings Be-
wusstsein für ein verantwortliches Leben 

und solidarisches Handeln. Wie eingangs 
beschrieben, sind viele Kolpingsfamilien 
aus den Gesellenvereinen hervorgegan-
gen, die Handwerkern auf ihrer Wander-
schaft Unterkunft und Unterstützung ge-
boten haben. Dies konnten auch 
Kolping-brüder in Anspruch nehmen, die 
aus beruflichen Gründen dauerhaft in 
fremde Orte gezogen waren. Auch sie fan-
den in den Gesellenvereinen oder später 
in den Kolpingsfamilien Kontakte und An-
sprechpartner in ihrem neuen Lebensum-
feld. 

Heute ist dieser Zweck durch die Entwick-
lungen in Gesellschaft und Arbeitswelt 
weitest-gehend verloren gegangen. Die 

3. Unterstützung und Integration ausländischer 
Fachkräfte als Aufgabe für die Kolpingsfamilien
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meisten Kolpingsfamilien haben ihren 
Schwerpunkt in der Jugend-, Bildungs- und 
Familienarbeit in ihren Gemeinden gefun-
den. Intensität, Ausprägung und der Um-
fang der Arbeit fällt in den einzelnen Kol-
pingsfamilien aufgrund der 
un-terschiedlichen Struktur (Alter, Mit-
glieder) sehr unterschiedlich aus. Durch 
ihre Arbeit sind die Kolpingsfamilien in ih-
ren Gemeinden meist gut vernetzt und 
pflegen Kontakte zu anderen Verbänden 
und Institutionen. Einige Kolpingsfamilien 
unterhalten zudem noch Kolpinghäuser, 
die der Vereinsarbeit dienen, aber teilwei-
se noch zu Wohnzwecken genutzt werden. 
Eine anfängliche Unterbringung von zuge-
wanderten Fachkräften in diesen Kolping-
häusern scheint grundsätzlich nicht ausge-
schlossen zu sein, müsste aber im 
Ein-zelfall geprüft werden. 

Die Einwanderung von ausländischen 
Fachkräften kann die Tradition der Unter-
stützung der fremden Arbeiter durch die 
Kolpingsfamilien wieder aufleben lassen. 
Zu berücksichtigen sind dabei die unter-
schiedlichen Strukturen und Fähigkeiten 
der Kolpingsfamilien. 
Die Kolpingsfamilien dürfen nicht überfor-
dert werden. Daher ist es wichtig, mit den 
Kol-pingsfamilien schon im Vorfeld ihre 
strukturellen und personellen Möglich-
keiten auszuloten und den Umfang der 
Mitarbeit abzustecken. Damit die Einwan-
derer erfolgreich unterstützt werden, darf 
aus Motivation nicht Frustration durch 
Überforderung entstehen. Deshalb müs-
sen auch die Aufgaben der einzelnen Ak-
teure klar abgesteckt sein. Für welche Auf-

gabe ist der Einwanderer, der Arbeitgeber, 
das Bildungswerk und die Kolpingsfamilie 
zuständig. 

Die Aufgaben der Kolpingsfamilien sollten 
sich auf die gesellschaftliche Integration in 
den Gemeinden, sozusagen als Türöffner, 
beschränken. Die Kolpingsfamilie kann 
Kontakte zu örtlichen Gruppen und Ver-
bänden herstellen. Mit einer struktu-
rierten Unterstützung durch Kolping-Bil-
dungswerk und dem Diözesanverband 
können auch kleinere Kolpingsfamilien die 
Einwanderer unterstützen:

• Paten stellen, die für allgemeine Fra-
gen des neuen Lebensumfelds zur Ver-
fügung stehen,

• Information und Begleitung zu den 
Angeboten von kirchlichen Organisati-
onen, Gemeinden, der Kolpingsfamilie, 
anderer Vereine und Institutionen, 
Freizeit- und Kulturangebote,

• Hilfestellungen in dem Anliegen, Wege 
und Möglichkeiten zu finden, den ei-
genen Glauben zu praktizieren,

• anfängliche Begleitung bei den alltäg-
lichen Besorgungen,

• Information und Einweisung in die In-
frastruktur vor Ort, wie ÖPNV, Kultur, 
Ver-waltung, solange es nicht in den 
Bereich des Arbeitgebers fällt,

• Ansprechpartner bei dringenden Pro-
blemen.

Ein weiteres Feld auf dem die Kolpingsfa-
milien unterstützend wirken können, ist 
die Aufklärung und Fürsprache über die 
Notwendigkeit der Einwanderung von 
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Facharbeitern in bestimmten Branchen 
und die Rolle des Kolping-Bildungswerkes 
bei der Gewinnung von Facharbeitern im 
Ausland. Dabei sollten die ethisch-mora-
lischen Grundsätze dargestellt werden, die 
bei der Anwerbung der Fachkräfte zu 
Grunde gelegt werden und welche Auswir-
kungen die Anwerbung in den Herkunfts-
ländern hat. Die Kolpingsfamilien können 
hier, beispielsweise durch Vorträge, Auf-
klärung leisten und Missverständnisse und 
Vorbe-halte gegen die Einwanderung und 
Anwerbung auflösen. Eventuell wäre eine 
öffentliche Aufklärung in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitgeber möglich.

Dazu müssen die Kolpingsfamilien aller-
dings selbst vom Kolping-Bildungswerk 
(zuvorderst durch die Gesellschaften, die 
in diesem Feld tätig sind) informiert und 
befähigt werden, auf Fragen zum Thema 
Fachkräfteeinwanderung zumindest einen 
Überblick geben zu können und eigene 
Vorbehalte zu entkräften.

• Vorträge in den Kolpingsfamilien zum 

Thema Fachkräfteeinwanderung und  
-gewinnung 

• Aufklärung zur Arbeit des Bildungs-
werkes in der Qualifizierung inlän-
discher Ar-beitskräfte

• Öffentlichkeitsarbeit, vorbereitet 
durch Diözesanverband oder Bildungs-
werk in Zu-sammenarbeit mit den Ar-
beitgebern.

Durch die Verbandsstruktur mit ihrer Un-
tergliederung auf örtlicher und regionaler 
Ebene können auch Treffen der zugewan-
derten Facharbeiter organisiert werden, 
bei denen sich die Einwanderer und Be-
treuer aus unterschiedlichen Kolpingsfami-
lien kennenlernen und Erfahrungen aus-
tauschen können. Ein solcher 
Erfahrungsaustausch sorgt für einen Rück-
fluss auftretender Probleme bei der Ge-
winnung und Integration in die Arbeit des 
Bildungswerks. So kann im Laufe der Zeit 
ein tragfähiges Netzwerk entstehen.
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Der sich abzeichnende Fachkräftemangel 
in vielen Branchen ist eine der zentralen 
Her-ausforderungen des aktuellen und 
zukünftigen Arbeitsmarktes. Die demogra-
phische Ent-wicklung in unserem Land 
zeigt, dass diese Lücke nicht allein durch 
einheimische Fach-kräfte geschlossen 
werden kann. Das Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz liefert eine gesetz-liche 
Grundlage für den Zuzug ausländischer 
Fachkräfte. In einigen Details wäre eine 
Klä-rung und Weiterentwicklung wün-
schenswert.

Die Ursprünge des Kolpingwerkes sind in 
den Gesellenvereinen und den Aufgaben 
zu fin-den, die diese Vereine für die Gesel-
len „in der Fremde“ übernommen haben. 
Kolpingarbeit geschieht auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene, ana-

lysiert, begleitet und gestaltet gesell-
schaftliche Entwicklung mit. Dabei ist ge-
rade die Nähe zur Arbeitswelt tief 
verwurzelt in der verbandlichen Arbeit. 

Vor diesem Hintergrund greift ein Engage-
ment des Kolpingwerkes und seiner Un-
terglie-derungen durch die Gewinnung, 
Vermittlung, Ausbildung und Integration 
von ausländischen Fachkräften ein Grund-
anliegen des Gründers Adolph Kolping und 
eine arbeitsmarkt- bzw. gesellschaftliche 
Anforderung auf.

4. Resümee und Fazit

4.
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Die wichtigsten Artikel und Paragraphen im Überblick
Artikel 1 = Änderung des Aufenthaltsgesetzes
§ 4a  = Zugang zur Erwerbstätigkeit
§ 16d  = Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation
§ 18  = Grundsatz der Fachkräfteeinwanderung
§ 18b  = Fachkräfte mit akademischer Ausbildung
§ 18c  = Niederlassungserlaubnis für Fachkräfte
§ 19d  = Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung
§ 20  = Arbeitsplatzsuche für Fachkräfte
§ 39  = Zustimmung zur Beschäftigung
§ 81a  = Beschleunigtes Fachkräfteverfahren

Unter diesem Link kann das gesamte Gesetz nachgelesen werden:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*[@
attr_id=%27bgbl119s1307.pdf%27]#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bg-
bl119s1307.pdf%27%5D__1629804258000

Anhang



18 GRUNDL AGENPAPIER  FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESET Z



19GRUNDL AGENPAPIER  FACHKRÄFTEEINWANDERUNGSGESET Z



Kolpingwerk DV Paderborn
DFA Arbeit und Soziales

Am Busdorf 7 I 33098 Paderborn 
T +49 5251 2888-500 
F +49 5251 2888-522 
info@kolping-paderborn.de

www.kolping-paderborn.de

Diözesanverband
Paderborn


